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1. Der Landesverband Niedersachsen-Bremen e.V. (LV) führt Ranglisten für Damen, 
Herren, Junioren und Senioren im Einzelwettbewerb und für Vereine im Mann-
schaftswettbewerb der Herren. Für Damen- und Junioren-Mannschaften werden kei-
ne Ranglistenpunkte vergeben, da diese in vereinsübergreifenden Spielgemeinschaf-
ten antreten können. Die Ranglistenordnung regelt das Bewertungssystem (2). 
 

2. Wertungspunkte werden wie folgt vergeben: 
 

a. LV-Einzelranglisten für Platzierungen bei der LV-Einzelmeisterschaft 
 

i. Junioren: 
1.Platz: 7 Punkte 
7.Platz: 1 Punkt 
Punktabzug: 2-4-8 Punkte pro Jahr, wenn der/die Teilnehmer/inn nicht 
unter den ersten sieben Besten ist. Ab dem vierten Jahr werden jeweils 
16 Punkte abgezogen. Wenn Junioren die Altersgrenze überschreiten, 
werden sie mit der halben Punktzahl in die Herren- bzw. Damenrangliste 
übernommen. 
 

ii. Damen: 
1.Platz: 10 Punkte 
10.Platz: 1 Punkt 
Punktabzug: 3-6-12 Punkte pro Jahr, wenn die Teilnehmerin nicht un-
ter den ersten zehn Besten ist. Ab dem vierten Jahr werden jeweils 24 
Punkte abgezogen. 
 

iii. Senioren: 
1.Platz: 10 Punkte 
10.Platz: 1 Punkt 
Punktabzug: 3-6-12 Punkte pro Jahr, wenn der/die Teilnehmer/inn 
nicht unter den ersten zehn Besten ist. Ab dem vierten Jahr werden je-
weils 24 Punkte abgezogen. 
 

iv. Herren: 
1.Platz: 60 Punkte 
60.Platz: 1 Punkt 
Punktabzug: 5-10-20 Punkte pro Jahr, wenn der Teilnehmer nicht unter 
den ersten sechzig Besten ist. Ab dem vierten Jahr werden jeweils 40 
Punkte abgezogen. 
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v. Die Ranglistenersten haben zur LV-Einzelmeisterschaft des Folgejahres 
in ihrer jeweiligen Konkurrenz ein Sonderstartrecht. Das Sonderstart-
recht eines Junioren, der im Folgejahr die Altersgrenze überschreitet, 
kann dabei entfallen. 
 
 

b. LV-Vereinsrangliste für Platzierungen bei der/dem 
 

i. LV-Mannschaftsmeisterschaft: 
1.Platz: 32 Punkte 
32.Platz: 1 Punkt 
Punktabzug: 5-10-20 Punkte pro Jahr, wenn die Mannschaft nicht unter 
den ersten zweiunddreißig Besten ist. Ab dem vierten Jahr werden je-
weils 40 Punkte abgezogen. 
 

ii. LV-Pokal 
1.Platz: 16 Punkte 
16.Platz: 1 Punkt  
Punktabzug: 1-2-4 Punkte pro Jahr, wenn die Mannschaft nicht unter 
den ersten sechzehn Besten ist. Ab dem vierten Jahr werden jeweils 8 
Punkte abgezogen. 
 

iii. Sind mehrere Mannschaften eines Vereins in der Wertung, werden de-
ren Punkte addiert. 
 

iv. Die Ranglistenpunkte für Mannschaftsmeisterschaft und LV-Pokal wer-
den getrennt geführt. Punktabzüge wirken sich nur auf die im gleichen 
Wettbewerb erreichten Ranglistenpunkte aus. 
 

v. Die Ranglistenposition ergibt sich aus der Addition der Ranglistenpunkte 
aus beiden Wettbewerben. 

 
 

c. Ranglistenteilnehmern (Einzelspielern wie Vereinen), die auf Grund einer Son-
derregelung des LV oder des DSkV einen Startplatz zu den Meisterschaften 
des DSkV erworben haben und sich somit nicht über den LV qualifizieren 
müssen, erhalten bei Nichtteilnahme an der entsprechenden Meisterschaft des 
LV 0 Wertungspunkte in der jeweiligen Rangliste des LV. Ein Punktabzug wird 
dadurch vermieden. 
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3. Ranglistenteilnehmer, die keine positive Punktzahl aufzuweisen haben, werden aus 
der jeweiligen Rangliste entfernt. 
 

4. Bei Punktgleichheit zweier Ranglistenteilnehmer besitzen die zuletzt erreichten Punk-
te den höheren Stellenwert. 
 

5. Im Falle eines Vereinswechsels resp. einer Vereinsauflösung werden die Ranglisten-
teilnehmer im Jahr des Wechsels resp. der Auflösung als Mitglieder des vorherigen 
resp. aufgelösten Vereins weitergeführt und ab dem Folgejahr als Mitglied des auf-
nehmenden Vereins. Ranglistenteilnehmer ohne Verein werden aus der Rangliste 
entfernt. 
 

6. Im Falle des Ablebens eines Ranglistenteilnehmers wird dieser im Jahr seines Able-
bens weiter geführt und veröffentlicht und im Folgejahr aus der Rangliste entfernt. 
 

7. Vereine, die komplett mit einem anderen Verein verschmelzen, werden im Jahr der 
Verschelzung unter ihrem Originalnamen weitergeführt und veröffentlicht. Im Folge-
jahr werden die verbliebenen Ranglistenpunkte dem aufnehmenden Verein hinzuad-
diert. 
 

8. Nach jedem Wettbewerb werden die erreichten Punktzahlen in die dazugehörigen 
Ranglisten übernommen und im Internet veröffentlicht. Die Ehrenpreise für die Rang-
listenersten der Vereine und Einzelspieler werden auf der LV-Einzelmeisterschaft 
des Folgejahres vergeben. 
 

9. Reklamationen sind nur gegen die Berechnung und Vergabe der Punkte des laufen-
den Jahres und nur innerhalb von vier Wochen nach der Veröffentlichung der Rang-
listen möglich. Zuordnungsfehler werden jederzeit korrigiert. 
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